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Michael Pittwald, Osnabrück 

Minderjährige Soldatinnen und Soldaten: 
Völkerrechtliche Regelungen und  
politische Realität 

Auch 2017 ist bei der Betrachtung von Kriegsschauplätzen immer wieder 
die Rede von in Kriegen und bewaffneten Konflikten kämpfenden Kindern 
und Jugendlichen, von in Kriegshandlungen involvierten Minderjährigen 
zwischen 10 und 18 Jahren. Diejenigen Kinder und Jugendlichen, die 
beispielsweise im Nahen Osten oder auf dem afrikanischen Kontinent, im 
asiatischen Raum oder in Südamerika in bewaffneten Einheiten arbeiten 
müssen oder aktiv in Kämpfen verstrickt sind, werden allgemein mit dem 
Terminus Kindersoldaten bezeichnet. Afghanistan, Syrien, Irak, Südsudan, 
Mali, Nigeria, Somalia, die Demokratische Republik Kongo, Uganda, 
Myanmar, die Philippinen oder auch Kolumbien sind die in bundesdeut-
schen Medien, politischen und wissenschaftlichen Diskursen präsentesten 
Negativbeispiele für Staaten, in denen in den letzten Jahren Minderjährige 
in Uniform zur Normalität geworden sind.  

Im Fokus der Berichte über und der damit verbundenen politischen Ak-
tivitäten gegen die Rekrutierung von Minderjährigen stehen dabei in erster 
Linie nichtstaatliche bewaffnete Rebellengruppen, wie beispielsweise die 
Gruppen des sog. Islamischen Staates, die Freie Syrische Armee, Boko 
Haram in Nigeria, die Al-Shabaab-Miliz aus Somalia oder bis 2016 die 
kolumbianische Rebellengruppe FARC.1 Doch sind Unter-18-Jährige ge-
genwärtig nicht allein in außerstaatlichen bewaffneten Gruppen anzutref-
fen. Sie sind ebenso fester Bestandteil regulärer staatlicher Armeen, und 
dies nicht allein in Streitkräften sogenannter failed states oder als ›Schur-
kenstaaten‹ bezeichneter Staaten, sondern ebenso in parlamentarisch und 
demokratisch verfassten, hoch entwickelten Staaten der westlichen Hemi-
sphäre wie zum Beispiel Kanada, Großbritannien, den USA, den Nieder-
landen oder der Bundesrepublik Deutschland. 

Im Folgenden wird zunächst der Begriff ›Kindersoldaten‹ definiert und 
seine Bedeutung in Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft beleuchtet. 
In einem zweiten Schritt werden der völkerrechtliche Rahmen und die 
Möglichkeiten erörtert, die die Rekrutierung von minderjährigen Mädchen 
und Jungen regeln sowie deren Einsatz als Soldatinnen und Soldaten 
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einzudämmen versuchen. Als Drittes wird die Praxis der Bundesrepublik 
Deutschland in Bezug auf die Rekrutierung Minderjähriger in den Blick 
genommen. 

 
I. Definition und Gebrauch eines Begriffs – Einen frühen Nachweis für die 
Verwendung des Begriffs ›Kindersoldaten‹ im deutschsprachigen Raum 
liefert die mehrbändige Geschichte des deutschen Freiheitskrieges von 
Friedrich Richter, die 1837 erschien.  

Darin heißt es bezogen auf die Truppen Napoleons:  

»Umsonst nach Trunk und Labung lechzend, wurden jene Kinder-
Soldaten (enfants soldats, wie sie die Franzosen selbst nannten), die 
kaum dem Knabenalter entwichenen Glieder der jungen Garde, 
durch die Stadt auf das Schlachtfeld gejagt.«2  

Interessant sind hier nicht nur die Verwendung des Begriffs ›Kinder-
Soldat‹, sondern auch die Hinweise auf die miserable Versorgungslage, das 
junge Alter und den angedeuteten Zwang, mit dem die Jungen in die 
Schlacht getrieben wurden – drei Kriterien, die auch heute auf die Situati-
on der Mehrzahl der minderjährigen Soldatinnen und Soldaten zutreffen. 
Zugleich belegt diese frühe Verwendung des Begriffs ›Kinder-Soldat‹, dass 
der Einsatz von Minderjährigen in Kriegen ein historisch bekanntes Phä-
nomen ist und nicht erst mit dem Einsatz von Kindern durch die deutsche 
Wehrmacht am Ende des Zweiten Weltkriegs oder in den postkolonialen 
Kriegen vor allem in Afrika in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
relevant wurde. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die im antiken 
Sparta gängige Praxis, Kinder zu Kriegern auszubilden, die ihre anerzogene 
Kampfpraxis beim Töten von ›Heloten‹ unter Beweis stellen mussten. Im 
Mittelalter wurden Jungen ab dem siebten Lebensjahr von Rittern durch 
Training im Reiten, Jagen und Schießen auf den Krieg vorbereitet. Als 
Knappen nahmen sie dann im Alter von 13 oder 14 Jahren direkt an den 
Feldzügen ihrer ritterlichen Herren teil. Sind die kindlichen Krieger in 
Sparta oder in den Feldzügen des Mittelalters ein vergleichsweise über-
schaubares Phänomen, so traten während des Dreißigjährigen Krieges 
1618 bis 1648 in Europa massenhaft Kinder und Jugendliche auf, die sich 
den Söldnerheeren und Reiterarmeen anschlossen und nicht selten aktiv an 
kriegerischen Handlungen teilnahmen.3  

Die Verbreitung und der Gebrauch des Begriffs ›Kindersoldaten‹ blie-
ben jedoch in Deutschland und auch international gering. Ein Grund dafür 
ist, dass die Kombination der Begriffe ›Kind‹ und ›Soldat‹ als negativ 
wahrgenommen wird. Denn: »Kindersoldaten verkörpern das Gegenbild 
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zum Ideal der modernen Kindheit [...].«4 Der Widerspruch zwischen dem 
unschuldigen, schutzbedürftigen Kind und dem noch nicht voll entwickel-
ten Jugendlichen einerseits sowie dem zum Töten trainierten und in 
Kriegssituationen dazu aufgeforderten erwachsenen Soldaten andererseits 
ist im Begriff ›Kindersoldat‹ evident und tief verankert in den Vorstellun-
gen über Kindheit und Jugend. Und dieses Ideal ist heute in weiten Teilen 
der Welt verbunden mit speziellen Schutzräumen für Kinder, die getrennt 
von der Erwachsenenwelt existieren (sollten) sowie der besonderen Für-
sorge für Heranwachsende. Galten Kinder lange als junge Erwachsene mit 
Arbeitspflichten – insbesondere auch innerhalb militärischer Verbände – 
und ohne Rechte sowie als Eigentum ihrer Eltern, über das diese nach 
Belieben verfügen durften, trat mit der Entwicklung der Menschenrechte 
und der Herausbildung des humanitären Völkerrechts im 19. und 20. 
Jahrhundert ein entscheidender Paradigmenwechsel bezogen auf den Status 
von Kindern ein. Kindheit und Jugend wurden allmählich zu schützens-
werten Phasen; die Herausbildung von eigenen nationalen und internatio-
nalen Kinderrechten trennte Kinder und Jugendliche auch rechtlich von 
der Erwachsenenwelt. Uniformierte, mit Waffen kämpfende Kinder und 
Jugendliche in Rebellengruppen und staatlichen Armeen konterkarieren 
dieses Verständnis von Kindheit und Jugend auf eine zynische und radikale 
Weise. 

Erst 1996 tauchte der Terminus Child Soldier in der von Graça Machel 
im Auftrag der UN erstellten Studie Impact of Armed Conflict on Children 
an prominenter Stelle wieder auf und wirkte nachhaltig.5 Seither ist diese 
Bezeichnung für Kinder und Jugendliche, die an bewaffneten Konflikten 
beteiligt sind, international akzeptiert und in zahlreichen Ländern geläufig. 
2001 legte Machel dann eine präzise Definition des Begriffs Child Soldier 
vor: 

»A Child Soldier is any child – boy or girl – under the age of 18, 
who is compulsory, forcibly or voluntarily recruited or used in hos-
tilities by armed forces, paramilitaries, civil defence units or other 
armed groups.«6  

In diesem Sinn wird der Begriff mittlerweile von Nichtregierungsorganisa-
tionen, auf der politischen und militärischen Ebene, in Radioberichten, 
Zeitungsartikeln, Sozialen Medien, Fernsehsendungen, Romanen oder in 
Dokumentar- und Kinofilmen benutzt.7 Und auch in verschiedenen wis-
senschaftlichen Disziplinen sind in den letzten Jahren zahlreiche Arbeiten 
erschienen, die das Thema Kindersoldaten untersuchen und somit den bis 
dato defizitären Forschungsstand verbesserten. Neu dabei war und ist, 
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dass Kindersoldaten nicht mehr nur als Teilphänomen im Gesamtkomplex 
›Kinder und Krieg‹ behandelt werden, sondern nunmehr ein eigenständiges 
Forschungsfeld darstellen. Erforscht werden dabei unter anderem:  

völkerrechtliche Aspekte, die die Rekrutierung von Minderjährigen 
betreffen  
aktuelle und historische Ursachen und Bedingungen für die Verskla-
vung von Mädchen und Jungen als Soldaten  
historische Beispiele, die belegen, dass das Phänomen von militärisch 
kämpfenden Kindern keine Erscheinung des 20. bzw. 21. Jahrhunderts 
ist, sondern bereits die antiken Anfänge staatlicher Entwicklung beglei-
teten 
psychotherapeutische Ansätze zur Behandlung und Wiedereingliede-
rung von traumatisierten ehemaligen Kindersoldaten.8  

 
Auch in diesem Beitrag gelten unter-18-jährige Mädchen und Jungen, die 
in bewaffneten Gruppen oder in staatlichen Armeen kämpfen, arbeiten 
oder ihren Dienst leisten müssen, als Kindersoldaten. Dies ist allerdings 
keine juristisch bzw. völkerrechtlich relevante Definition. In keinem völ-
kerrechtlich verbindlichen Dokument wird bisher der Begriff ›Kindersol-
dat‹ verwendet. Zur Regelung der Rekrutierungspraxis finden dort nur die 
Altersgrenzen 15 und 18 Jahre Erwähnung. ›Kindersoldat‹ ist insofern 
zunächst ein wissenschaftlich genutzter, medial geprägter und/oder poli-
tisch gezielt eingesetzter Begriff. Letzteres beabsichtigt eine völkerrecht-
liche Verbesserung des Schutzes von Kindern in bewaffneten Konflikten 
und Kriegen. 

 
II. Völkerrecht und Kindersoldaten – Historische Basis für den Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen in Kriegen und bewaffneten Konflikten 
bildet das humanitäre Völkerrecht. Kinder gelten darin als Zivilisten, 
müssen insofern aus dem Kriegsgeschehen herausgehalten und aufgrund 
ihrer Minderjährigkeit besonders vor Kriegshandlungen und deren Aus-
wirkungen geschützt werden. Werden Kinder zu Soldaten, stellt das einen 
eklatanten Bruch mit diesem Anspruch dar. Und: Kindersoldaten werden 
in Kampfsituationen zu Kombattanten und damit zu legitimen Zielen ihrer 
Gegner. Der Widerspruch zwischen minderjährigen Kombattanten und 
den besonderen Bedürfnissen und Schutzmaßnahmen gegenüber Kindern 
im Allgemeinen und insbesondere gegenüber Kindern, die in Gesellschaften 
mit Kriegen oder bewaffneten Konflikten leben müssen, durchzieht die 
diesbezüglichen Bestimmungen des Völkerrechts bis heute.9 

Seit Mitte der 1990er Jahre sind Kindersoldaten ein wichtiges Thema 
der internationalen Zivilgesellschaft mit ihren Nichtregierungsorganisatio-



207

nen. Auslöser dafür war, dass seit 1990 in zahlreichen bewaffneten Kon-
flikten auf dem afrikanischen Kontinent Kinder und Jugendliche von 
Rebellengruppen in zunehmender Zahl und häufig auf brutale Art und 
Weise rekrutiert wurden. Sichtbar gemacht durch mediale Berichterstat-
tung, gelangte dieses Vorgehen in den Fokus der Öffentlichkeit und 
schließlich auf die Agenda der UN. Natürlich gab es bereits zuvor Kinder-
soldaten, insbesondere in den postkolonialen Kriegen in Afrika – so zum 
Beispiel im mosambikanischen Unabhängigkeitskrieg zwischen 1964 bis 
1974/75, der dann in einen bis 1992 andauernden Bürgerkrieg mündete. 
Die darin involvierten Kinder und Jugendlichen erfuhren allerdings keine 
besondere öffentliche Aufmerksamkeit. Die oben genannte Machel-Studie 
aus dem Jahr 1996 unterfütterte mit Fakten und Zielvorgaben die Arbeit 
der NGOs und der UN-Organisationen und forcierte die Weiterarbeit an 
dem Thema. Seitdem werden Kindersoldaten unter den Aspekten ›Kinder-
rechte‹ bzw. ›Menschenrechte‹ und des ›humanitären Völkerrechts‹ be- und 
verhandelt. Im Zentrum dabei steht die Verbesserung des Schutzes von 
Minderjährigen vor Krieg, Gewalt, Rekrutierung und Ausbeutung.  

Folgende völkerrechtlichen Bestimmungen und Regelungen sind für die 
Rekrutierung von Kindern und Jugendlichen maßgeblich: 

 
a) Das IV. Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten – In diesem Abkommen sind umfangreiche 
Bestimmungen zum Schutze von Zivilisten und insbesondere von Kindern 
aufgeführt. In zahlreichen Artikeln dieses Abkommens wird der besondere 
Status von Kindern hervorgehoben. Dazu gehören unter anderem Schutz-
maßnahmen wie die Einrichtung von speziellen Sicherheitszonen in Kri-
sengebieten, Gewährleistung von medizinischer und ärztlicher Versorgung 
und der Schutz vor Hunger. Neben diesen allgemeinen Regelungen findet 
sich in Art. 50 Abs. 2 Satz 2 eine Vorschrift, die direkt auf die Rekrutie-
rung von Kindern Bezug nimmt. Sie besagt, dass eine Besatzungsmacht den 
Status von Kindern nicht ändern darf und es ihr untersagt bleibt, Kinder in 
eine »abhängige Formation ein[zu]reihen«.10  

Ergänzt und erweitert wurde diese Bestimmung dann 1977. In einem 
Zusatzprotokoll zu dem Genfer Abkommen von 1949 heißt es in Art. 77:  

»Die am Konflikt beteiligten Personen treffen alle praktisch 
durchführbaren Maßnahmen, damit Kinder unter fünfzehn 
Jahren nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen, sie 
sehen insbesondere davon ab, sie in ihre Streitkräfte einzuglie-
dern.« 
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Einschränkend heißt es dann weiter, dass Kinder und Jugendliche zwischen 
15 und 18 Jahren zwar eingezogen werden dürfen, aber von diesen sollten 
im Konfliktfall zunächst die »Ältesten« herangezogen werden.11 
 
b) Die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 – Das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes (KRK) von 1989 trat 
bereits ein Jahr später in Kraft. Bis auf die Vereinigten Staaten von Ameri-
ka sind bis heute 196 Staaten dem Übereinkommen beigetreten. Nach der 
Kinderrechtskonvention sind Kinder alle jene Menschen, die das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben. Sie sollen vielfältig geschützt werden 
und ihr Wohl steht im Mittelpunkt des umfassenden Übereinkommens. 
Umso erstaunlicher ist es, dass bezogen auf Kindersoldaten bzw. in be-
waffneten Konflikten gegenüber dem Zusatzprotokoll von 1977 zum 
Genfer Abkommen von 1949 kein wirklicher Fortschritt zum Schutz der 
Kinder vor Rekrutierung ausgehandelt wurde. Laut Art. 38 der KRK gilt 
für die Vertragsstaaten nach wie vor, dass Kinder, die das fünfzehnte 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, »nicht unmittelbar an Feindselig-
keiten teilnehmen« sollen. Und ebenso wurde die Heranziehungsempfeh-
lung der »Ältesten« unter den 15- bis 18-jährigen aus dem Genfer Ab-
kommen übernommen.12  

 
c) Das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten 
(2000) – Die offensichtlichen Defizite der Kinderrechtskonvention bezogen 
auf Kindersoldaten waren für viele NGOs Anlass genug, zu versuchen, 
durch eine langfristig angelegte internationale Kampagne eine Änderung 
der entsprechenden Bestimmungen zugunsten der Kinder herbeizuführen. 
Zielvorgabe war, die Rekrutierung von Unter-18-Jährigen allgemein zu 
untersagen. Unter dem Slogan Straight 18 entstand ab Anfang der 1990er 
Jahre eine international vernetzte Bewegung, die maßgeblich dazu beitrug, 
dass im Jahr 2000 ein Fakultativprotokoll zur Kinderrechtskonvention und 
hier speziell zum Art. 38 ausgearbeitet wurde, das im Februar 2002 in 
Kraft trat.13 Bis Dezember 2016 wurde das Protokoll von 166 Staaten 
ratifiziert.  

Hier die wichtigsten Bestimmungen des Fakultativprotokolls: Für Un-
ter-15-Jährige gilt ein striktes Rekrutierungsverbot. Non-State-Actors 
dürfen keine Unter-18-Jährigen mehr rekrutieren. Zwangsrekrutierungen 
sind allgemein verboten. Staatlichen Armeen ist es weiterhin erlaubt, 
freiwillig sich meldende Unter-18-Jährige aufzunehmen und sie auf militä-
rische Einsätze vorzubereiten. Heraus kam also ein Kompromiss, der zwar 
einige Verbesserungen für den Schutz von Minderjährigen in bewaffneten 
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Konflikten beinhaltet, aber die Forderung nach einer allgemeinen Anhe-
bung des Rekrutierungsalters auf 18 Jahre nicht erfüllte. Offensichtlich ist, 
dass die Verschärfungen sich vor allem an bewaffnete Gruppen richten. 
Allerdings ist es mehr als fragwürdig, inwieweit diese sich überhaupt an 
völkerrechtlichen Vorgaben orientieren.14 Positiv gewendet heißt das aber 
auch, dass die Unterzeichnerstaaten des Protokolls die Option haben, ihre 
eigene Rekrutierungspraxis strikt an den Kinderrechten auszulegen, um 
mit der Heraufsetzung des Rekrutierungsalters auf mindestens 18 Jahre 
einen wirksamen Schutz von Minderjährigen vor militärischer Ausbildung 
und aktiver Kriegsteilnahme zu gewährleisten. 

 
d) Die UN Resolution 1460 (2003) – Dem Zusatzprotokoll folgte im 
Januar 2003 mit der Resolution 1460 ein Beschluss, der die Rekrutierung 
von Kindern unter 15 Jahren als Kriegsverbrechen einstuft. Konfliktpartei-
en und Staaten, die gegen diese Verpflichtung verstoßen, können nach der 
Resolution mit Sanktionen belegt werden. Die Resolution 1460 benennt 
sehr deutlich und umfangreich, dass die Eingrenzung und Verhinderung 
der Rekrutierung von Kindern nunmehr eine zentrale Aufgabe der UN und 
ihrer Mitgliedstaaten ist.15  

 
e) Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (1998) – Das 
Fakultativprotokoll und die UN-Resolution 1460 untermauern bzw. 
ergänzen die beiden im Römischen Statut vom 17. Juli 1998 Kindersolda-
ten betreffenden Vorschriften.16 Auch hier gilt die Rekrutierung von Kin-
dern unter 15 Jahren als Kriegsverbrechen. Zugleich wird somit die Nut-
zung von Kindern als Soldaten von der Ebene internationaler Ächtung in 
die Strafbarkeit überführt, mit konkreten Folgen für diejenigen, die Kinder 
rekrutieren. 2002 nahm der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag 
(IStGH) seine Arbeit auf. Zum Beispiel wurde der kongolesische Milizen-
führer Thomas Lubanga 2012 zu 14 Jahren Haft verurteilt – unter ande-
rem wegen der Rekrutierung von Kindern. Und der IStGH begründet in 
einem Urteil vom März 2015 den Anspruch von Kindersoldaten auf mate-
rielle Entschädigung: Die Verantwortlichen für die Rekrutierung von 
Kindern und Jugendlichen müssen diese aus ihrem Vermögen entschädi-
gen. Sollte bei den Verantwortlichen kein Privatvermögen mehr vorhanden 
sein, springt ein Treuhandfonds ein.17 

 
f) Das Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen 
zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit der Internatio-
nal Labour Organization (1999) – Die ILO-Konvention 182 von 1999 
darf im Zusammenhang mit völkerrechtlichen bzw. menschenrechtlichen 
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Schutzbestimmungen bezogen auf Kindersoldaten nicht unerwähnt blei-
ben. In Artikel 3 der Konvention wird die »Zwangs- oder Pflichtrekrutie-
rung von Kindern für den Einsatz in bewaffneten Konflikten« zu den 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit gezählt. In der Konvention werden 
zur Eindämmung dieser Form von Ausbeutung und Versklavung und zur 
Wiedereingliederung ehemaliger Kindersoldaten »Aktionsprogramme« 
und »Maßnahmen« gefordert. Im Unterschied zu den UN-Konventionen, 
Resolutionen und Beschlüssen sind für die ILO ausnahmslos alle Men-
schen unter 18 Jahren Kinder und dürfen nicht rekrutiert werden.18  

 
Bezogen auf Kindersoldaten gibt es also ein insbesondere die Altersgrenzen 
betreffendes, zwar defizitäres, aber dennoch hoch entwickeltes Völker-
recht. Konsequent angewendet sowohl auf bewaffnete Gruppen als auch 
auf staatliche Armeen, könnte es zu einer sichtbaren Verringerung von in 
militärischen Einheiten eingebundenen Kindern und Jugendlichen führen. 
Die Realität ist freilich eine andere, was die seit Jahren hohe Zahl von 
minderjährigen Kämpferinnen und Kämpfern in Kriegen und Konflikten 
ebenso belegt, wie der mangelnde politische Wille vieler Staaten und 
Regierungen, auf Minderjährige in ihren Armeen zu verzichten. 
 
III. Rekrutierungspraxis der Bundesrepublik Deutschland – 17-Jährige 
durften seit jeher mit Zustimmung ihrer Eltern der Bundeswehr beitreten 
und so ihren Grundwehrdienst vorziehen oder in ein Dienstverhältnis auf 
Zeit aufgenommen werden. Die Bundeswehr als »Armee im Einsatz« ist 
seit der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 allerdings dazu übergegangen, 
verstärkt Minderjährige zu rekrutieren. Mit der Kampagne »Mach, was 
wirklich zählt« und der aufwendig produzierten YouTube-Serie Die Rek-
ruten, die Ende 2016 ins Netz gestellt wurde, macht das Verteidigungsmi-
nisterium Ernst mit der von diesem ausgerufenen »Trendwende Personal« 
sowie dem damit verbundenen »Kampf um die besten Köpfe«. Gezielt 
werden hier Jugendliche angesprochen, die vor oder in der Berufswahl 
stehen. Der Soldatenberuf wird als Abenteuer dargestellt, Karrierechancen 
und finanzielle Sicherheit werden in den Mittelpunkt gerückt. Verstärkt 
werden diese Maßnahmen neben anderem durch die intensive Nach-
wuchswerbung in Schulen und auf Ausbildungsmessen sowie durch soge-
nannte »Informationsschreiben« an Minderjährige. Im Jahr 2016 wurden 
über eine Million Jugendliche von der Bundeswehr angeschrieben, darun-
ter auch 16-Jährige. Die Kosten für die Nachwuchswerbung sind immens. 
Allein 2015 wurden ca. 35,3 Millionen Euro dafür ausgegeben, Jugendli-
che auf die Bundeswehr aufmerksam zu machen.19  
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Die steigende Zahl von Minderjährigen, die freiwillig zur Bundeswehr 
gehen, scheint den Erfolg der Kampagnen zu bestätigen. Nach Auskunft 
des Verteidigungsministeriums traten 2007 940, 2015 bereits 1.508 und 
2016 1.903 17-jährige Mädchen und Jungen mit Zustimmung ihrer Eltern 
den Dienst an der Waffe an. In den ersten drei Monaten des Jahres 2017 
sind 475 Minderjährige rekrutiert worden.20 Das in diesem Zusammen-
hang oft gebrauchte Argument von Befürwortern der Rekrutierung Min-
derjähriger, es handele sich beim Soldatsein um einen Beruf wie jeden 
anderen, wird allein mit einem Blick auf die Ausbildungsziele und  
-bedingungen entkräftet. Minderjährige Rekrutinnen und Rekruten erhal-
ten die gleiche »realitätsnahe Ausbildung« wie Erwachsene und werden 
auf militärische Einsätze vorbereitet. Innerhalb der Ausbildung ist vorge-
sehen, dass diese »einsatzorientiert« ist und darauf abzielt, dass die Rekru-
tinnen und Rekruten »notfalls Härten und Entbehrungen bis an die Gren-
zen der eigenen Leistungsfähigkeit auf sich nehmen [...] und [...] ertragen« 
müssen. 21  Allerdings dürfen Minderjährige nicht in Kriegseinsätze ge-
schickt werden. 

Die minderjährigen Soldatinnen und Soldaten erlernen Gewaltstrategien 
zur Lösung von Problemlagen und das damit verbundene Töten von Men-
schen zur Durchsetzung politischer bzw. militärischer Ziele. Doch nicht 
allein die Ausbildung, sondern auch das Kasernenleben kann eine außer-
gewöhnlich schwere Belastung und langfristige, negative Folgen für Min-
derjährige in ihrem Entwicklungsprozess darstellen. Nicht von ungefähr 
war es ein 17-jähriger Rekrut, der sich an seinen Vorgesetzen wandte, um 
auf die entwürdigenden Aufnahmerituale im Ausbildungszentrum der 
Bundeswehr in Pfullendorf aufmerksam zu machen. Dieser Jugendliche 
trug somit entscheidend dazu bei, dass diese Missstände im Frühjahr 2017 
an die Öffentlichkeit gelangten und untersucht wurden.22 

Die Bundesregierung gibt mit ihrer Rekrutierungspraxis von Minder-
jährigen somit klar und eindeutig zu verstehen, dass sie nicht bereit ist, die 
positiven Möglichkeiten im Völkerrecht zum Schutz von Kindern vor 
Rekrutierung voll auszuschöpfen und ihr nationales Recht dahingehend zu 
ändern. Empfehlungen des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes an 
die Bundesrepublik, das Rekrutierungsalter auf 18 Jahre anzuheben und 
die zielgruppenorientierten Werbekampagnen der Bundeswehr zu verbie-
ten, laufen ins Leere.23  

Die fortgesetzte und ansteigende Rekrutierung von 17-jährigen Mäd-
chen und Jungen zeigt, dass ein langjähriges, international vernetztes 
zivilgesellschaftliches Engagement zur Eindämmung der Kindersoldaten-
problematik von der Bundesregierung bisher nicht nur ignoriert, sondern 
mittlerweile ins Gegenteil verkehrt wird. Und diese Rekrutierungspraxis 
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trägt sicher nicht zur Glaubwürdigkeit bei, wenn die Bundesregierung im 
internationalen Rahmen Rekrutierung und Einsatz von Minderjährigen 
beispielsweise in afrikanischen Ländern anprangert und dort die Einhal-
tung der völkerrechtlichen Regelungen anmahnt. 
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